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Parteistellung und Stellung der belangten Behörde 
-----------------------

I. Vorbemerkung 
Der Entwurf der Expertengruppe 1 hat mit ein paar eleganten Strichen eine 
zweistllfige Verwaltungsgerichtsbarkeit skizziert, ihre genaueren Konturen 
aber dem einfachen Gesetzgeber überlassen. In die lange Liste der offenen 
Punkte darf ich zwei weitere eintragen: Wer im Verfahren vor den Verwal
tungsgerichten erster Instanz ParteisteIlung hat und welche Stellung der be
langten Behörde in diesem Verfahren zukommt, ist durch den Entwurf jeden
falls nicht explizit entschieden. Eine Regelung dieser Fragen wäre freilich im 
B-VG auch gar nicht zu erwarten, sondem viel eher in eincm Verfahrens
gesetz. Bevor der Kreis der Parteien dort festlegt wird, sind jedoch einige 
Vorfragen zu entscheiden, von denen in den bisherigen Beiträgen bereits die 
Rede war. 2 Auf der Grundlage dieser Arbeiten kann ich nur weiter spekulie
ren, wie der Gesetzgeber im verwaltungsgerichtlichen Verfahren erster Ins
tanz die ParteisteIlung und die Stellung der belangten Behörde regeln könnte, 
sollte der Entwurf der Expertengruppe einmal das Licht des Parlaments er
blicken, was zur Stunde ja alles andere als sicher ist. 3 

Meine Spekulationen beruhen auf der Annahme, dass die Frage, wer in 
einem Rechtsmittelverfahren Partei stellung haben soll, im Wesentlichen von 
zwei Faktoren abhängt: erstens von der organisatorischen Ausgestaltung der 
Rechtsmittelbehörde, zweitens von der Entscheidungsbefugnis, die dieser 
Behörde zukommt. Organisation und Funktion sind dabei regelmäßig auf
einander abgestimmt, Rechtsmittelbehörden eines bestimmten Organisations-

Entwurf der Expertengruppe Staats- und Verwaltungsrefonn im Bundeskanzleramt, in Be
gutachtung gegeben als 94/ME 23. GP 3111 23.72007: im Folgenden kurz: Entwurf. 
Vgl insbes die Beiträge von Ifolollbek, K Holzingel', Ma)'r. Merli, Pabel, Starillger und 
Tal1::cr in diesem Band. 

J Die ß-VG-Novelle BGBI I 2008/2 hat zwar wesentliche Teile des Entwurfes umgesetzt, 
nicht aber die dOli vorgeschlagene zwei stufige Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der stattdessen 
eingesetzte Asylgerichtshof (Art 129c fr ß-VG) wurde deI' Öffentlichkeit als eine Art "Eil
zug" präsentiert, dem die restlichen Verwaltungsgerichte noch folgen werden. Tatsächlich 
beruht dieser Asylgerichtshof aber auf einem gänzlich anderen Konzept als der Entwurf. 
Abgesehen davon, dass er kein allgemeines Verwaltungsgericht ist, sondern ein fachlich 
spezialisiertes Gericht, soll der Asylgerichtshof nicht nur den Unabhängigen Bundesasyl
senat, sondern im Wesentlichen auch den VwGH ersetzen, den der Asylwerber ab nun nicht 
mehr anrufen kann. Eine 7weistuuge Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie sie der Entwurf vor
sieht, besteht hier also in Wahrheit gerade nicht oder nur in verkümmerter FOlm, insoweit 
nämlich, als der Asylgerichtshof dem VwGH von Amts wegen sog Grundsatzentscheidun
gen vorlegen muss (Alt 132a Abs 2 B-VG). Hinzu tritt die Sonderverwaltungsgerichtsbar
keit des VfGH, den der Asylwerber gegen Entscheidungen des Asylgerichtshofes anrufen 
kann: der VfGH kann die Behandlung dieser Beschwerden allerdings - obwohl der VwGH 
nicht mehr angerufen werden karm - aufgrund eines Sondertatbestandes ablehnen (l44a 
Abs 2 B-VG). Dieses Konzept fullli offensichtlich zu einer Verschlechterung des Rechts
schutzes (s statt vieler jahloner, migraLex 2008, 2 ff; Wiederin, migraLex 2008, 6 ff); so 
bleibt nur zu hoffen, dass sich eine künftige RefoD11 der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht 
daran, sondern am Entwurf der Expertengruppe orientiert. 
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typs also gewöhnlich mit ganz bestimmten Entscheidungsbefugnissen aus
gestattet. Korrelieren Organisation und Funktion in dieser Weise, ergibt sich 
der Kreis der Parteien fast wie von selbst. Das wird besonders deutlich, wenn 
man das "klassische" Berufungsverfahren vor einer weisungsgebundenen 
und reformationsbefugten Verwaltungsbehörde einerseits und andererseits 
das Bescheidbeschwerdeverfahren vor dem unabhängigen und kassations
berechtigten VwGH betrachtet: Der Kreis der Palieien ist hier und dort ver
schieden weit gezogen. 

11. Prototypen 

1. Administratives Berufungsverfahren 

1.1 Grundsätze 

Im Verwaltungsverfahren traditionellen Musters hat nach § 8 AVG jedenfalls 
Parteistellung, wer an einer Verwaltungssache "Vel111öge eines Rechtsanspru
ches oder eines rechtlichen Interesses beteiligt" ist. In die unendlichen Wei
ten, in die diese Umschreibung führt,4 müssen wir uns hier nicht begeben; für 
die Zwecke dieses Beitrages genügt es, ein paar Personen auftreten zu lassen, 
die unstreitig Parteien sind: Das ist zunächst der Bürger, dem die Behörde 
eine Pflicht auferlegen will,5 dann der Rechtsunterworfene, der von der Be
hörde eine bestimmte Berechtigung begehrt,6 femer ein Dritter, dem es recht
liche Vor- oder Nachteile bringt, wenn die Behörde der Hauptpartei Pflichten 
auferlegt oder ihr Rechte zuerkennt.7 Zu diesen Parteien nach § 8 AVG kom
men schließlich die Formalparteien, also Personen, denen der Gesetzgeber 
ausdrücklich PalieisteIlung zuerkennt, unter ihnen besonders häutig die 
Amts- bzw Organparteien, also juristische Personen des öffentlichen Rechts 

4 S mwN lv/ayer, Der Partei begriff im allgemeinen Venvaltungsverfahren, ZN 1977, 4R5 lf; 
Grabel1warter, Subjektivc Rechte und Venvaltungsrecht, 16. ÖJT III (2006) 10 Ir, 52 r: 
Mord:!, Subjektivc Rechte und Verwaltungsrecht, 16. ÖJT 112 (2008) 44 [f; Pöschl, Subjek
tive Rechte und Venvaltungsrecht, 16. ÖJT l/2 (2008) 13 ff; Schlllev-Steindl, Subjektive 
Rechte (2008) 193 11"; Wesselv, Eekpunkte der PalicisteIlung (200S) 126 ff. 

5 S zB VwGH 17.1.1992,89/17/0239; 28.1.1992, 91104/0319; 30.52007, 2006/0310058, so
wie AntoniollilKoja, Allgemeines Vcnva1tungsrcchtJ (1996) 294; Raschcllier, Allgemeines 
Verwaltungsrecht2 (20()3) Rz 1142; Walter/Mav!'r, Grundriß dcs österreichischen Vcrwal
tungsverfahrensrechts 8 (2003) Rz 122, 124; HengstschlägeriLeeb, KDmmentar zum Allge
meinen Venvaltungsverfahrensgesetz (2004) § 8 AVG Rz 6, 16; Hellgstschlägel~ Vel-wal
tungsverfahrensreehtJ (2005) Rz 86; Thienel, Venvaltungsverfahrensrecht4 (2006) 88, 90. 

6 S zB VwGH 9.1l.2006, 2005/07/0123, sDwie Antoniolli/Koiil, Vcrwaltungsreeht 294: 
Raschal/eI~ Venvaltungsreeht Rz 1142; ,hliter/Mayer, Venvaltungsverfahrensreeht Rz 118, 
124; HengstschhigeriLeeb, Venvaltungsverfahrensgesctz S 8 AVG Rz 16: ffengsischläger, 
Verwaltungsverfahrensrecht Rz 83 f; Tilienel, Venvaltungsvcrfahrensrecht 87 f, 90. 

7 ZB VwGH 17.11.1994, 93/06/0246; 5 auch Antoniolli/Koja, Verwaltungsrecht 297 f: 
Ruschuuer, Verwaltungsrecht Rz 1143: fIengslschläger/Leeb, Vel-waltungsvcrfahrensgesclZ 
S 8 Rz 16; Tllll'nel. Venvaltungsverfabrensrecht 89. 
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Parteisteilung und Stellung der belangten Behörde 

oder staatliche Organe wie der Umweltanwalt, der Arbeitsinspektor, der Dis
ziplinaranwalt uams 

Mit der Partei stellung ist ein Bündel an Rechten verbunden, unter ande
rem die Legitimation, den Bescheid mit Berufung zu bekämpfen (§ 63 Abs 5 
AVG)9 Wird ein solches Rechtsmittel erhoben, so gelangt die Verwaltungs
sache an die Berufungsbehörde, die nun an die Stelle der erstinstanzlichen 
Behörde tritt. 10 Sie hat wie die Unterbehörde den maßgeblichen Sachverhalt 
- gegebenenfalls neu 11 - festzuste\len und rechtlich zu beurteilen,12 gesetz
lich eingeräumtes Ell11essen zu üben,13 und sie ist ermächtigt, den angefoch
tenen Bescheid grundsätzlich nach jeder Richtung, ja selbst zum Nachteil des 
Bcrufungswerbers abzuändell1] 4 Eine Bindung an die Berufungsgründe, die 
der Rechtsmittelwerber geltend macht, besteht bei a1l dem nicht. 15 

x Lehre und Judikatur verwenden die Begriffe der Formal-, Legal-, Amts- und Organpartei 
sehr uneinheitlich; die vorliegende Arbeit geht von der Begriffsbildung bei Domej, Die 
A []]tspartei im Verwaltungsverfahren (2006) 44 ff, aus; zur Begriffsvelwendung in Lehre 
und Judikatur dies, aaO 41 ff. 

') S /.Ulll Zusammenhang zwischen ParteisteIlung und Berufungsrecht näher und differenziert 
f)()l/Icj. AJ11ISpartei 216 t1. Zu weiteren Parteirechten J11wN Hengslschläger/Leeh. Verwal
tungsverfahrensgesetz § 8 Rz 1; itilller/MayCl: Verwaltungsverfahrensrecht Rz 114; Hen?,s[
seh/äga, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 89. 

111 S auch Wuller/Alaye): Venvaltungsverfahrcnsreeht Rz 537 ff, sowie zB VwGH 25.3.1994, 
92117/0133; 26.4.2001, 2001/20/0161. 

11 Ein Neuerungsverbot besteht im Verwaltungs- und auch im Abgabenverfahren gnmdsälzlich 
nicht (~ 65 AVG, § 280 BAO), s aueh Lcnncis, Die Rolle der belangten Behörde im verwal
tungsgerichtliehen Verfahren, in HolouheklLang (Hrsg), Das velwaltungsgenchtliche Ver
('Ihren in Steuersachen (1999) 123 (125 1); TanzerlKnörzer, Neuerungs- und Verböserungs
verbot -- Abgabenrcehtliehe Bemfungssenate im Vergleich mit anderen gerichtlichen und ver
waltungsbehördlichcn Kollegialorganen. in Holoubek/Lang (Hrsg), Das Scnatsverfahren in 
Sleuersachen (2001) 265 (273 ff); Thienel, Verwahungsverfahrensreeht 251, 259, 262. 

[c VwGH 25.4.1990, 88/08/0186; 25.3.1994,92117/0133; 30.4.1998, 97/06/0225, sowie Walter;' 
IHare): Verwaltungsverfahrensrecht Rz 537, 540; Hengslschläger, Verwaltungsverfahrens
recht Rz 527; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht 262 f. 

I' Vgl zf3 VwGH 25.3.1994, 92/17/013; 20.12.2004, 2004112/0137; 14.11.2007,2006/041 
Ü 132; s auch Grabemvartel: Ermessen und verwaltungsgeriehtliche Kontrolle, in Holoubekl 
Lang (Hrsg). Das verwaltungsgerichtliche Verfahren in Steuersachen (1999) 319 (328); 
If,literiMm'e!; Verwaltungsverfahrensrecht Rz 537, 542; IfclIgslschläger. Vcrwaltungsvcr-
1~lhrcnsrecht Rz 527; Thiellel. Velwaltungsverfahrensrecht 267. 

14 ~ 66 Abs 4 AVG; VwSlg 9041 A1l976, 11.237 A/1983; VwGH 11.l2.1990, 90/05/0226; 
26.4.1995,94/07/0185; 2.6.2005, 2004/07/0064; 27.4.2006, 2006/07/0027; s auch Waller/ 
Thiellel. Die östeneichischen Verwaltungsverfahrensgesetze2 I (1998) 1244; Tanzer/KnÖrzer. 
[[] Holoubek/Lang (FN 11) 273 ff; Waller/Maye!: Verwaltungsverfahrensrecht Rz 537, 543; 
Hellgslschläger, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 527; Tizienel, Velwaltungsverfahrensrecht 
267. Ausnahmsweise kann allerdings eine refomlatio in peius ausdrücklich ausgeschlossen 
sein; solche Verbote finden sich etwa in § 51 Abs 1 VStG und § 161 Abs 3 FinStrG. femer in 
manchen Disziplinarverfahren, s näher TanzerlK"örzer, in Holoubek/Lang (FN 11) 268 ff; 
Schell, Das Verfahren vor dem UFS im Fmanzstrafrecht, in Holoubek/Lang (Hrsg), Das 
Verfahren vor dem Unabhängigen Finanzsenat (2003) 189 (200 f). 

15 ZB VwGH 28.6.1994. 93/04/0039; s auch WalleriThienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I 
1244; WalleriMaye!; Verwaltungsverfahrcnsrecht Rz 537; Thienel, Verwaltungsverfahrens-
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1.2 Parteien 

Diese weit reichende Kognitionsbefugnis der Berufungsbehörde und ihre 
Weisungsbindung erklären auch den Kreis der Parteien, die am Bemfungs
verfahren zu beteiligen sind. Abgesehen vom Berufungswerber zählt dazu 
gnmdsätzlich jeder, der schon im erstinstanzlichen Verfahren Parteistellung 
hatte 16 und sie nicht durch Präklusion verloren hat. 17 Wird ein Bescheid nur 
teilweise angefochten, wirken am Benrfungsverfahren natürlich nur jene Per
sonen mit, auf die sich der angefochtene Teil des Bescheides bezieht. 1 R So
weit die Berufung reicht, wird das "Verwaltungs stück" aber im Wesentlichen 
noch einmal mit gleicher Besetzung aufgeführt, nur die erstinstanzliche Be
hörde verlässt die Bühne: Sie wird durch die Berufungsbehörde ersetzt und 
spielt auch sonst keine Rolle mehr. Ihr im Bemfungsverfahren Parteistellung 
zuzuerkennen, wäre auch geradezu widersinnig; denn sie repräsentiert - wie 
die Berufungsbehörde - nur die oberste sachlich in Betracht kommende Be
hörde, deren Wille letztlich zählt und qua Weisung sogar schon in der erst
instanzlichen Entscheidung zum Ausdruck gekommen sein kann. 19 

2 Beschwerdeverfahren vor dem VwGH 

2.1 Grundsätze 

Etwas ganz anderes passiert, wenn der Berufungswerber, der den Instanzen
zug erfolglos beschritten hat, den VwGH anruft. Die Sache wechselt nun ge
wissermaßen das "Geleise":20 Sie verlässt das Gebiet der weisungsgebunde
nen Verwaltung und tritt über in das Terrain der unabhängigen Justiz. Dort 
wird das Verwaltungs verfahren nicht etwa wiederholt; es wird kontrolliel1, 
und das mit äußerster Zurückhaltung. Der VwGH beschränkt sich auf den 
geltend gemachten Beschwerdepunkt,21 geht von dem Sachverhalt aus, den 

recht 251 f. Noch weiter geht das Abgabenverfahren, in dem die Behörde sogar vom Beru
fungswerber nicht angefochtene Teile des Bescheides einer PIiifung unterziehen darf. vgl 
§ 289 BAO; s auch Rasc!ulIler, Amtswegigkeit und kontradiktorisches Verfahren - Abga
benrechtliche Bemfungssenate im Vergleich mit anderen vcrwaltungsbehördlichen und ge
richtlichen Kollegialorganen, in lJolollbek/Lallg (Hrsg), Das Senatsverfahren in Steuer
sachen (2001) 192; s aber auch noch unten IlU. 

16 Walter!l,,!ayel; Verwaltungsverfahrensrecht Rz 539; llengstschläger, Verwaltungsverfah-
rensrecht Rz 506; Dome), Amtspartei 235, 237; rhielle!, Verwaltungsverfahrensrecht 263. 

17 S Domej, Amtspartei 235, 237; rhiellel. Verwaltungsverfahrensrecht 166. 
IX Domej, Amtspartei 237. 
19 S auch schon lv/erkl, Allgemeines Verwaltungsrecht (1927) 364. 
20 Merk! Verwaltun"srecht 384 
21 ~ 4\ Abs 1 VWGG und dazu' näher Obel'l1dorfer, Die östencichische Verwaltungsgerichts

barkeit ( 1983) 127; Stein er, Beschwerdepunkte und Bcschwcrdegründe unter BerückSIch
tigung gemeinschaftsrechtlicher Eintlüsse, in Ho!ollbek/Lang (Hrsg), Das verwaltungs
gerichtliche Verfahren in Steuersachen (1999) 61 ff; Walter/Mayer/Kucsko-SICuilllwrl'l; 
Grundriss des österreichischen Bundcsycrfassungsrechts I 0 (2007) Rz 980; Afm'CI, 13-VG" 
(20071 § 28 VwGG V; Grabel1\\'arter, in Korinel.HlolOllbek (Hrsg). Östencichischcs BUI1-
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Parteistetlung und Stellung der belangten Behörde 

die Behörde festgestellt hat22 , lässt keine Neuerungen zu21 und überprüft ~ in 
diesen Grenzen· nur, ob der bekämpfte Bescheid den Beschwerdeführer in 
seinen Rechten verletzt, nicht hingegen, ob die Behörde von dem ihr einge
räumten Ermessen zweckmäßig Gebrauch gemacht hat 24 Und selbst wenn 
der VwGH eine Rechtswidrigkeit konstatieli, kassiert er die Entscheidung 
llurY sodass der Beschwerdeführer, der den VwGH anruft, sein Recht am 
Endc doch "von der Verwaltungsbehörde [emptangt], wenngleich in einer 
vom Verwaltungsgericht beeinflußten Gestalt. .. 26 

2.2 Parteien 

In diesem Konzept der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist der Kreis der Pmieien 
anders gezogen als im Berufungsverfahren. Die belangte Behörde wird in 
diesem Verfahren keineswegs durch den VwGH ersetzt. Der VwGH verwal
tet nicht, er judiziert nur, und damit ändert sich auch das Verhältnis zwischen 
Beschwerdeführer und Behörde. War der Bürger im Verwaltungsverfahren 
noch der Hoheitsmacht der Behörde unterworfen gleichsam ein von ihr 
"Verwalteter" -, so tritt er ihr nun als Gleicher vor einem unabhängigen Ge
richt gegenüber: 27 Nun ist es die Verwaltung, die der Kontrollmacht der Jus
tiz unterworfen ist. 28 Folgerichtig ist in diesem Verfahren nicht nur der Be
schwerdeführer,29 sondem auch die Behörde Partei. Sie verteidigt zum einen 
dem Bürger gegenüber die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides, 
zum zweiten aber auch dem VwGH gegenüber jene genuin behördliche Ent
scheidungssphäre, die der Gesetzgeber der gerichtlichen Kontrolle entzogen 
hat. Diese Sphäre, gemeinhin "Ermessen" genannt, ist mit der zunehmenden 
VelTeehtlichung der Hoheitsverwaltung zwar deutlich geringer geworden; als 
(zumindest) theoretische Restgröße bleibt sie durch Art 130 Abs 2 B-VG 
aber weiterhin vorhanden. 

uesverfasslingsrecht. 8. Lfg (2008) Art 131 B-VG, Rz 84, 95; A. Haller, Gerichtsbarkeit des 
öffentlichen Rechts (2008) 45. alle mwN aus der Judikatur; s aber auch noeh m.l. bei FN 42. 

11 Vgl ~ 41 Abs 1 Vv·...-GG und dazu Oberlldoljer .. Venvaltungsgerichtsbarkeit 132 ff; Holoubek. 
Tatsachcn- und Rechtskontrolle, in JIoloubek/Lang (Hrsg), Das verwaltllngsgerichtliche 
Verfahren in Steuersachen (1999) 171 ff: A. Hauer, Gerichtsbarkeit 61; s aber auch noch 
unten lII.I. bei FN 45 f 

2_~ OherlldOlfer, Verwaltungsgerichtsbarkeit 140 t1; A. [{auer, Gerichtsbarkeit 62, s aber auch 
noch unten m.l. bei FN 44 f. 

24 S zB Grabenwarter, in Holollbek/Lang (FN 13) 328; ders, in KorineklHoloubek (Hrsg), 
ÖstclTeichisches Bundesverfassungsrecht, 4. Lfg (2001) Art 130 Abs 2 B-VG Rz 14. 

" § 42 Abs 2 VwGG. 
26 Alerkl, Verwaltungsrecht 391. 
27 S schon § 21 Abs 1 VwGG sowie Olechmlski. Die Einführung der Verwaltungsgerichtsbar

keit in Österreich (1999) 198. 
2~ Merk!, VClwaltungsrecht 374, spricht von der Gerichtsbarkeit, "die die Verwaltung über 

sich ergehen lassen muß". 
29 § 22 Abs 1 Z 1 VwGG, BGBI 1985/10 idF BGBI I 2008/4. 
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Wer "die Verwaltung" dabei im Verfahren vor dem VwGH vertritt, ist eine 
Frage der Zweckmäßigkeit. § 21 Abs 1 Z 2 VwGG erklärt zunächst die be
langte Behörde zur Partei, nach § 22 VwGG kann für sie aber auch der zu
ständige Bundesminister (in Angelegenheiten der Bundesverwaltung) bzw 
die zuständige Landesregierung (in Angelegenheiten der Landesverwaltung) 
in das Verfahren eintreten. Ausgeschlossen ist ein Eintritt nur, wenn die be
langte Behörde ein Selbstverwaltungsorgan in einer Angelegenheit des eige
nen Wirkungsbereiches (§ 22 Z 1 VwGG) oder wenn sie sonst weisungs frei 
ist (§ 22 Z 2 VwGG): So wenig eine solche Behörde - gerade wegen des 
fehlenden Weisungszusammenhanges - das oberste Organ der Bundes- bzw 
Landesverwaltung repräsentieren kann, so wenig kann dieses oberste Organ 
umgekehrt an die Stelle der belangten Behörde treten, wohl aber tritt es, wie 
§ 21 Abs 1 Z 3 VwGG bestimmt, als eine weitere Partei neben die belangte 
Behörde30 Das VwGG folgt damit, wenn auch nicht völlig konsequent, 
einem Verbandskonzept: Bund bzw Land werden durch den Beschwerde
führer zwar nicht direkt belangt, im VwGG aber doch als geschlossene Ein
heiten behandelt, die entweder durch das oberste sachlich zuständige Verwal
tungsorgan oder die an seine Weisungen gebundene, konkret belangte Behör
de repräsentiert werden. 31 Ist die belangte Behörde weisungsfrei, tritt ihr das 
oberste Organ zur Seite; das gilt seit der VwGG-Novelle BGBI 12008/4 kon
sequenterweise nicht mehr nur für die UVS,32 sondern schlechthin für alle 

30 Soweit in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches ein Vorstellungs verfahren vor
gesehen ist, kann die oberste sachlich zuständige Behörde für die (ihr gegenüber weisungs
gebundene) belangte Aufsichtsbehörde in das Verfahren eintreten; richtet sich die Be
schwerde gegen einen die Vorstellung abweisenden Bescheid der Aufsiehtsbehörde, so ist 
auch der Selbstverwaltungsträger als Mitbeteiligter Partei, s für die Gemeinde zB VwGH 
31.1.1995,92/05/0230, sowie noch unten ab FN 33. 

J I Diesem Konzept folgend bestimmte schon das Gesetz vom 22. October 1875 bctrcfknd die 
EITichtung eines Verwaltungsgeriehtshofes, RGBI 1876/36, in § 30 Abs I: "Die Vertreter 
der Verwaltungsbehörde bei der mündlichen Verhandlung werden von dem Ministerium 
abgeordnet, wider dessen Entscheidung die Beschwerde gerichtet ist oder in dessen Wir
kungskreis die Angelegenheit gehört", im zweiten Absatz dieser Vorschrift hieß es dann 
weiter: "In dem Falle, als die Beschwerde gegen die Entscheidung oder Verfügung eines 
Organs der Landes-, Bezirks- oder Gcmeindcvcnvaltung gerichtet ist, wird der Vertreter 
von demselben abgeordnet." 

32 V gl für den UVS S 21 Abs I VwGG idF vor der Novelle BGBI I 2008/4, wonach Partei im 
Verfahren vor dem VwGH die belangte Behörde und bei Beschwerden gegen eine Ent
scheidung des UVS auch die in der Verwaltungsungelegenheit sachlich in Betracht kom
mende oberste Behörde ist; ein Eintritt dieser obersten Behörde statt des UVS war damit 
ausgeschlossen (VwGH 29.1.1997, 96/01/0001). Nach wie vor in Geltung steht ~ 291 
Abs 2 BAO, der es dem Bundesminister für Finanzen verwehrt, für den UFS in das Verfah
ren vor dem VwGH einzutreten, s dazu Fe/hIer, Amtsbeschwerde gegen Entscheidungen 
des UFS, in !falaubek/Lang (Hrsg), Das Verfahren vor dem Unabhängigen Finanzsenat 
(2003) 309 (320). Kritisch zur Rechtslage zuvor, die einen Eintritt des Bundesministers tlir 
die Benll'ungssenate zuließ, Lcnllcis, in H%ubek/Lang (FN 11) 131 f; Kncihs!LcllllCis, Die 
Amtsbeschwerde - Abgabenrechtliche Bemfungssenate im Vergleich mit anderen verwal
tungsbehördlichen und gerichtlichen Kollcgialorganen, in lIoloubek!Lang (Hrsg), Das 
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weisungsfreien Behörden. Wird vor dem VwGH schließlich das Organ eines 
anderen Rcchtsträgers, sei es der Gemeinde oder einer Körperschaft der nicht
territorialen Selbstverwaltung, belangt, so soll .- neben Bund bzw Land -
auch dieser Rechtsträger im Beschwerdeverfahren velireten sein, nun aller
dings exklusiv durch die belangte Behörde; ein Eintrittsrecht des obersten 
Selbstverwaltungsorgans kennt das VwGG nicht, wohl weil dieses oberste 
Organ idR mit der belangten Behörde identisch sein wird. 

Abgesehen von Beschwerdeführer, belangter bzw oberster Behörde ist 
Partei des Bescheidbeschwerdeverfahrens vor dem VwGH schließlich auch 
der Mitbeteiligte, früher im Gesetz treffend "Mitbelangter" genannt, weil er
wie die Behörde - Gegner des Beschwerdeflihrers ist. 33 Mitbeteiligt in die
sem Sinne ist, wer durch die Aufhebung des angefochtenen Bescheides in 
seinen rechtlichen Interessen berührt wird (§ 21 Abs 1 Z 4 VwGG), wessen 
Interessen also im Widerspruch zu jenen des Beschwerdeführers stehen34 

Wer gleich gelagerte Interessen wie der Beschwerdeführer hat, ist folglich 
nicht Partei35 eine Beschränkung, die für das administrative Berufungsver-

Senatsverfahren in Steuersachen (20()]) 293 (312). Nach wie vor eintrittsberechtigt ist 
der l3undeslI1inister allerdings fUr die erstinstanzliehe Abgabenbehörde, sofern diese nach 
~ 292 BAO eine AlI1tsbeschwerde an den VwGH erhebt, s dazu Ritz, Kontradiktorisches 
Verfahren. Amtsbeschwerde, Rd\V 2002,634 (636). 

,3 V gl ~ 19 des Gesetzes vom 22. October 1875 betreffend die Errichtung eines Verwaltungs
gerichtshofes, der unter dem Titel "Mitbelangte Paneien" bestimmt: "Der beschwcrde
fUhrendcn Paliei steht es frei, in diesem ersten Anbringen neben der Verwaltungsbehörde 
sofort auch diejenigen Personen zu belangen, zu deren Nachtheil die von der beschwerde
flihrendcn Partci angestrebte AuflJebung der administrativen Entscheidung oder VerfUgung 
gereichen würde." 9 21 Abs 1 des Gesetzes vom 12. Oktober 1945 über die Einrichtung, 
den Aufgabenkreis und das Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes (Verwaltungsgerichts
hofgesetz ~ VwGG), StGl31 1945/208, bestimmte sodann: "Pmieien im Verfahren vor dem 
Verwaltungsgerichtshof sind der Beschwerdeführer, die belangte Behörde und die Perso
nen. denen die Aufhebung dcs angefochtenen Bescheides zum Nachteil gereichen würde 
(Mitbclangtc)" Mit der VwGG-Novelle 1952, BGBI 1952/61, wurde der Ausdruck "Mit
belangte" zwar durch den Ausdruck "Mitbctciligte" ersetzt, dies allerdings nur aus Grün
den der sprachlichen Vereinheitlichung; eine Bedeutungsänderung war damit nicht inten
dicli (RV 487 BlgNR 6. GP 9). Bloß aus terminologischen Gründen umschreibt schließlich 
auch die VwGG-Novelie 1976, BGBI 1976/316, die Mitbeteiligten als Personen, "die 
durch dcn Erfolg der Anfechtung des Verwaltungs aktes in ihren rechtlichen Interessen be
rühn werden". Eine Änderung der Rechtslage war mit dieser Neufassung "weder verbun
den noch beabsichtigt" (RV 79 BlgNR 14. GP 6). Gleiches gilt auch für die Änderung der 
Wendung "durch den Erfolg der Anfechtung des Verwaltungs aktes" in "durch den Erfolg 
der Anfechtung des Bescheides" (BGBI I 2004/89) und schließlich in "durch die Auf
hebung des angefochtenen Bescheides" (BGBI I 2008/04). 

3-t ZB VwGH 21.9.1993, 92/08/0259; 22.4.2004, 2004/07/00 17; 22.12.2005~ 2003/07/0120; 
18.9.2007, 2004/08/0055; Oberndorfer, Verwaltungsgerichtsbarkeit 100; MaYe/", B-VG 
~2IVwGGIV. 

35 S zB VwGH 17.11.2005,2001/13/0239, wonach das VwGG einen Eintritt als Mitbeteilig
ter auf Seiten des Beschwerdeführers nicht kennt; zweifelnd A. Hauer, Gerichtsbarkeit 32 f 
FN 247, unter Hinweis auf den Wortlaut des § 21 VwGG ab der Novelle BGBI 1976/316, 
vgl dazu allerdings FN 33. 
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fahren nicht gilt, weil die Berufungsbehörde den bekämpften Bescheid ja in 
jede Richtung, selbst zum Nachteil des Berufungswerbers abändern kann.36 

Eine je unterschiedliche Rolle spielt im Berufungs- und im Bescheidbe
schwerdeverfahren auch die Amtspartei. Nach der Judikatur des VwGH hat 
sie nur Verfahrensrechte, aber kein materielles subjektives Recht, insbeson
dere keine "eigenen" rechtlichen Interessen.37 Sie kann daher in einer Be
schwerde an den VwGH zwar geltend machen, dass ihre Verfahrensrechte im 
Verwaltungsverfahren verletzt worden sind,38 aber nicht mehr. Folgt man 
dieser Judikatur, dann kann die Amtspartei in "ihren" Interessen nicht nach
teilig berührt sein, wenn ein anderer Beschwerde erhebt; sie ist dem Verfah
ren vor dem VwGH daher nicht als Mitbeteiligte beizuziehen 39 Auch diese 
Beschränkung gilt für das Berufungsverfahren nicht; doti zählt zum Kreis der 
Parteien jeder, der schon im erstinstanzlichen Verfahren ParteisteIlung hatte 
und sie nicht durch Präklusion verloren hat 40 Genauso ist der Kreis der Par
teien konsequenterweise auch im Säumnisbeschwerdeverfahren vor dem 
VwGH zu ziehen, soweit dieser in der Sache entscheidet; denn der Gerichts
hof tritt dann ja nur an die Stelle der Verwaltungsbehörde und muss dement
sprechend auch alle Personen als Parieien heranziehen, die im Verwaltungs
verfahren Parteiste!lung haben 41 

36 S oben 11.1. fN 14. 
37 S zB VwSlg 12.662 A1198g; VwGH 31.3,]993, 93/02/0039; 30.6.1999, 97/04/0230: 15.9. 

2004,2003/04/0045; 4.3.2008, 2008/05/0028. Wirklich konsequent ist diese Judikatur al
lerdings nicht; sie gesteht etwa verschiedentlich der Gemeinde materielle subjektive Rechte 
zu; ebenso dem Hauptzollamt, das den Bund als Abgabengläubiger venrete, S dazu die 
Nachweise bei Dome}, Amtspartei 168 ff; s ferner Beiser, Das Verfahren vor dem VwGH 
nach einer Berufungscntschcidllng des CfS in Abgabensachen, SWK 2003, 1392, der an
nimmt, das finanzamt sei als Partei beizuziehen, wenn ein Steuerpflichtiger einen Be
scheid des UfS beim VwGH bekämpft: Im Fall der Kassation des Bescheides durch den 
VwGH drohe dem Bund ja ein Abgabenausfall; der Beschwerdcerfolg berühre das Finanz
amt - respektive den Bund, als dessen Organ es handelt .- also sehr wohl in seinen Interes
sen. 

38 S zB VwSlg 12.666 A/1988, VwGH 31.3.1993, 93/02/0039; 30.6.1999, 97/04/0230; 
15.9.2004,2003/04/0045; 4.3.2008, 2008/05/0028; s dazu auch MayerlStöberl, Die Unab
hängigen Verwaltungssenate im Rechtsschutzsystem, ÖJZ 1991, 257 (263); Thienel. Das 
Verfahren der Verwaltungssenate2 (1992) 73; ders, Verwaltllngsverfahrcnsrecht 91 1; Dome}, 
Amtspartei 165 IT, 248; Grahenwarter, 16. ÖJT 1/1, 149 ff; ders, in KorincklJI%libek. 
Art 131 B-VG Rz 42 f; A. Haller, Gerichtsbarkeit 24. 

39 Grabenwarter, Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit (2008) 206. 
40 S schon oben I 1.1 . fN 16 f 
41 S § 62 Abs 2 VwGG, wonach der VwGH bei Säumnisbeschwerden, über die er in der 

Sache entscheidet, jene Verwaltungsvorschriftcn anzuwenden hat, die die belangte Behörde 
anzuwenden gehabt hälte; s auch VwSlg 10.732 A/1982; ferner VwGH 18.9.2007,2007; 
16/0085, wonach cs im Säumnisbeschwenlcver[ahrcn keine mithctciligte Partei iSd 0 21 
VwGG gibt. 
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111. Mischformen 

1. Offene Flanken im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

Die vorstehende Beschreibung des administrativen Berufungsverfahrens und 
des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens war be'Wllsst idealisiert. 
Um fürs erste scharfe Konturen zu gewinnen, wurde der jeweilige Prototyp 
vorgestellt und ausgeblendet, dass das Berufungs- und das Beschwerdever
fahren auch offene Flanken haben: Die organisatorischen und funktionalen 
Elemente, die den Kreis der Parteien in beiden Verfahren erklären, sind nur 
im Großen und Ganzen, nicht aber lupenrein verwirklicht. 

So ist der VwGH zwar grundsätzlich an den Beschwerdepunkt gebunden; 
besonders schwere Rechtswidrigkeiten wie die Unzuständigkeit der Behörde 
und die Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften kann er aber von 
Amts wegen aufgreifen (§ 41 Abs 1 VwGG).42 Wie ein Seitenblick zur 
Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit des VfGH erweist, ist die Bindung an den 
Beschwerdepunkt auch dem Grunde nach nicht zwingend: Im Beseheid
beschwerdeverfahren vor dem VfGH genügt bekanntlich das Vorbringen, 
durch den Bescheid in seinen verfassungs gesetzlich gewährleisteten Rechten 
verletzt zu sein; welche Rechte das sind, muss der Beschwerdeführer nicht 
anführen, und selbst wenn er sich nur auf ein Recht beruft, das nicht verletzt 
ist, gibt der VfGH der Beschwerde statt, sofern sie wegen der Verletzung an
derer Rechte "im Ergebnis" doch begründet war.43 

Auch besteht im Verfalu'en vor dem VwGH zwar ein Neuerungsverbot; 
das schließt aber nicht aus, dass die belangte Behörde in der Gegenschrift 
oder in der mündlichen Verhandlung noch dies und das an Argumenten 

42 S dazu Schick, Rechtswidrigkeit infolge entscheidungsrelevanter Verletzung von Verfah
rensvorschriften, in Holollbek/Lang (Hrsg), Das verwaltungsgerichtliche Verfahren in Steu
crsachcn (1999) 149 (158 ff); Hö(il1ger, Rechtswidrigkeit infolge Unzuständigkeit der be
langtcll Behörde, in HolO1/bek/Lal1g (Hrsg), Das verwaltungs gerichtliche Verfahren in 
Steuersachen (1999) 181 (184 f). Eine Gegenausnahme hiezu besteht aber nach der Judika
tur, wenn die säumige Behörde einen Bescheid erlässt, obwohl die ihr hiefUr gemäß § 36 
Abs:2 VwCiG gesetzte Frist bereits abgelaufen ist: Diese Unzuständigkeit greift der VwGH 
nur auf. wenn sie als Beschwerdepunkt ausdrücklich geltend gemacht wird: VwSlg 9274 
A/1977, VwGH 23.4.1990, 90110/0006; 4.9.1995, 95/10/0033; 17.12.2007, 2005/0l/0863; 
s auch Hö{inger, aaO 190 f. Ob der VwGH aueh nicht gerügte Verletzungen des Gemein
schaftsrechts wahrnehmen darf oder gar muss, ist strittig, s dazu zB Steiner, in Holoubekl 
Lang (FN 21) 72 t1 Sperlich, Beschwerdepunkt und amtswegige Berücksichtigung von 
Gemeinschaftsrecht vor dem VwGH, JB1 2001,222 ff; lvfayer, B-VG § 28 VwGG V. 

43 VfS1g 406211961, 7370/1974, 12.166/1989, 14.773/1997, 17.029/2003: s auch f'otacs/ 
HaNcl1bergeJ: in RilllSchäfJel' (Hrsg), Bundesverfassungsrecht - Kommentar, 3. Lfg (2004) 
Art 144 B-VG Rz 33; Kneihs/Rohrcgger, in KOl'inek/Holoubek (Hrsg), ÖstelTeichisches 
Bundesverfassungsrecht, 7. Lfg (2005) AI1144 B-VG Rz 21. Das entbindet den Beschwerde
fuhrer freilich nicht, eine substanzielle Beschwerdebehauptung aufzustellen; das Fehlen 
einer solchen Behauptung ist ein nicht verbesserungsfahiger Mangel, der zur Zurückweisung 
fUhrt, s zB VfSlg 15.54411999, 16.840/2003. 
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"nachschiebt";44 ebenso kann der Beschwerdefuhrer ein Vorbringen, zu dem 
er im Verwaltungsverfahren keine Gelegenheit hatte, noch vor dem VwGH 
erstatten.45 Selbst die Bindung des VwGH an den behördlich festgestellten
Sachverhalt besteht nicht ausnahmslos; denn um festzustellen, ob der Behör
de wesentliche Verfahrensfehler unterlaufen sind, schließt es der VwGH auch 
nicht aus, eigene Tatsachenermittlungen anzustellen 46 

Weiters ist der VwGH zwar auf die Kassation beschränkt; die belangte 
Behörde ist im zweiten Rechtsgang aber an seine Rechtsmeinung gebunden 
(§ 63 Abs 1 VwGG),47 sodass der VwGH den Inhalt der verwaltungsbehörd
lichen Entscheidung mittelbar eben doch beeinflusst48 Umgekehrt verbleibt 
in der Hand der Behörde zwar die Ermessensübung, doch auch hier wissen 
wir, dass die Grenzen zwischen gebundener und Ermessensentscheidung 
zum einen fließend sind,49 und dass sich der Entscheidungsspielraum der Be
hörde zum zweiten durch die Bindung an die Rechtsanschauung des VwGH 
durchaus verengen kann. 50 Wie ein Blick zurück zur Stammfassung des 
B-VG zeigt, ist nicht einmal die Kassation ein notwendiges Merkmal der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit: 1920 ermächtigte das B-VG etwa den VwGH 
noch in bestimmten Grenzen zu refonnatorischen Entscheidungen. 51 

44 Sog "Wattieren" (vgl Schimll, Die Entscheidungsbegründung des österreichischen Verwal
tungsgerichtshofs, in Sprung/König [Hrsg], Die Entscheidungsbegründung in europäischen 
Verfahrensrechten und im Verfahren vor intemationalen Gerichten [1974 J 229 [249 FN 
28]), das der VwGH in gewissen Grenzen akzeptieli: s Oberndoljer, Velwaltungsgcrichts
barkeit 147 f 

45 S zB VwGH 27.6.1995, 94/20/0877; 29.6.2005, 2002/1410 119. Bisweilen nimmt der 
VwGH sogar an, dass dies die fehlerhafte Sachverhaltsennittlung der Behörde saniere, s zB 
VwSlg 8608 A/1974; VwGH 27.4.1988, 87/03/0170, kritisch dazu Mayer, B-VG ~ 41 
VwGG 11.1. 

46 S mwN StoII, Freie Beweiswürdigung im Abgabenverfahren und im ycrwaltungsgericht
lichen Verfahren, in Holoubek/Lang (Hrsg), Das verwaltungsgeriehtliche Verfahren in 
Steuersachen (1999) 337 (362 ff); A. Hauer, Gerichtsbarkeit 62. 

47 Näher Zom, Rechtswirkungen des verwaltungsgerichtlichen Erkenntnisses im fortgesetzten 
Verfahren, in Holoubek/Lang (Hrsg), Das verwaltungsgerichtliche Verfahren in Steuer
sachen (1999) 253 (265 ff). 

45 S auch Willter, Kassatorische oder refonnatorische Entscheidungen? FS zum 100jährigcn 
Bestellen des österreichischen Verwaltungsgenchtshofes (1976) 391 (395), der in der Bin
dung der Behörde an die Rechtsanschauung des VwGH bereits eine "Abweichung vom 
System der ,reinen Kassation'" sieht; Kelsen, ÖstelTeichisches Staatsrecht. Ein Grundrill 
entwicklungsgeschichtlich dargestellt (1923) 68, schreibt den Erkenntnissen des VwGH so
gar ,,[i]ndirekl '" refonnatorische Wirkung" zu. 

49 lv/erk/, Verwaltungsrecht 142 f, 154 iT, 387; Kelsel1, Allgemeine Staatslehre (1925) 243 C 
Ril1ghojer, StTIlkturproblcme des Rechts (1966) 25; Grllhel1warter. in H%uhek/Lung 
(rN 13) 322. 

50 S zB Zorn, in Holoubek/Lang (FN 47) 267 f. 
51 V gl An 133 Abs 3 B-ver 1920: "Der Verwaltungsgerichtshof kann in der Sache selbst ent

scheiden, soweit nicht die Behörde nach den Bestimmungen des Gesetzes zur 1::ntscllcl
dung oder Verfügung nach freiem Ermessen befugt ist." 
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2. Offene Flanken im Berufungsverfahren 

Offene Flanken dieser Art gibt es auch im Berufungsverfahren: So ermäch
tigt § 66 Abs 4 AVG die Berufungsbehörde nach der Judikatur nicht immer 
dazu, den Bescheid in jede Richtung abzuändem. Parteien, die nur einzelne 
subjektive Rechte haben, sollen in der Berufung vielmehr bloß die Verlet
zung dieser Rechte geltend machen können und damit den Prozessgegen
stand des Berufungsverfahrens festlegen und begrenzen52 Diese Position ist 
zwar ihrerseits nicht völlig gefestigt,53 und sie verkennt wie die Lehre mE 
zu Recht eingewendet hat54 -, dass die Berufung der Sicherung der objek
tiven Rechtmäßigkeit dient. Doch gibt es administrative Rechtsmittelverfah
ren, die vom hier beschriebenen Prototyp in der Tat abweichen. Zu denken ist 
an das Vorstellungsverfahren nach Art 119a Abs 5 B-VG, das - wie das Ver
f~lhren vor dem VwGH und VfGH - auf die Frage beschränkt ist, ob der 
Reehtsmittelwerber in seinen Rechten verletzt ist und in dem die Aufsichts
behörde - wie der VwGH und der VfGH- den bekämpften Bescheid nur 
kassieren, nicht hingegen reformieren kann. 

Zu denken ist im vorliegenden Zusammenhang noch mehr an die UVS, 
die ja spätestens durch das AVG eine Art Zwitter geworden sind55 und deren 
Verfahren sowohl gerichtliche als auch verwaltungsbehördliche Züge trägt. 
Das zeigt nicht zuletzt die Regelung der ParteisteIlung: Partei ist im Beru
fungsverfahren vor den UVS zunächst - wie im normalen Berufungsverfah
ren - neben dcm Berufungswerber jeder, der im unterinstanzlichen Verfahren 

i" VwSlg 10.317 A!l980, 11.237 A!1983: VwGH 14.5.1997,97/07/009; 27.8.2002, 99/10/ 
0030; 17.62003,2003/05/0009; 20.7.2004, 200)/0511083; 2.6.2005, 2004/07/0064; 26.4. 
2007, 2005/07/0136; s auch IV Hauei; Zur Frage der Entscheidungsbefugnis der Beru
fungsbchiirde im nachbatTechtiichen Verfahren, ZfV 1980, 1 (7 In; ders, Die Präklusions
wirkung der mündlichen Verhandlung, ZN 1982,589 ff 

51 S zB VwGH 22_11.1994, 93/04/0102: 26.2.1996, 94/10/0192; 10.6.1999,96/07/0191, wo
nach die Berufungsbehörde im Anlagcnbewilligungsverfahren mit der zulässigen Berufung 
welcher I'm1ci immer uneingeschränkt befugt ist, die von der Behörde wahrnehmbaren öf
fentlichen Interessen umfassend und damit auch insoweit zu prüfen, als die Erstbehörde 
eine solche Prüfung verabsäumt hat; s ferner und mwN Kallte. Die Präklusion im Venval
tungsvcrfahren und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Licht der Rechtsprechung des 
EuGH (Teil!), ÖJZ 2002,161 (FN 58); Dome), Amtspartei 232; 7Meile!, Verwaltungsvcr
fahrcnsrecht 268 f. 

5·1 /vfayer, Präklusion und Prozeßgegcnstand des Berufungsverfahrens, ZtV 198 L 521 (527); 
Thienel, Verwalhll1gssenate 129 ff; ders, Verwaltungsverfahrensrecht 268 f; Wiederil1, Die 
Neurcgelung der Präklusion, in Schwarzer (Hrsg), Das neue Anlagenverfahrensrecht (1999) 
17 (73): Pallitsch. Die Präklusion im Verwaltungsverfahren (200 I) 86 f; Walter/Mayer, 
Verwaltungsverfahrensrecht Rz 539; Dome). Amtspartei, 233 f. 

S5 S allgemein Aichlreiwr, Unabhängige Venvaltungssenate als Bemtimgsinstanz? ZN 1990, 
20 ff: Thienel, Verwaltungssenate 27 f; ders, Verfassungsreehtliche Probleme der derzeiti
gen Ausgestaltung der unabhängigen Verwaltungs senate, in Pi?rnthllier (Hrsg), Unabhän
gige Verwaltungssenate und Verwaltungsgerichtsbarkeit (1993), 5 (7); Köhler, in Koril1i?k/ 
Holouhek (Hrsg), Östeneichisches Bundesverfassungsrecht, 1. Lfg (1999), Art 129a B-VG 
Rz 16 ff. 
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Pm1eistellung hatte und sie nicht durch Präklusion verloren hat. 56 Daneben 
kommt die ParteisteIlung aber kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung -
wie im Verfahren vor dem VwGH und VfGH - auch der Behörde zu, die den 
bekämpften Bescheid erlassen hat, deren Säumnis im Devolutionsweg be
kämpft wird bzw der die angefochtene Maßnahme zuzurechnen ist (§ 67b 
AVG, § 51d VStG), allerdings nur ihr: Ein Eintrittsrecht der obersten Behör
de sehen AVG und VStG - hier wieder anders als das VwGGs 7 - nicht vor. In 
gleicher Weise ist im Berufungsverfahren vor dem UFS das Finanzamt als 
erstinstanzliehe Abgabenbehörde Partei (§ 276 Abs 7 BAO);58 ein Eintritts
recht des BMF besteht auch in diesem Verfahren nicht. Die Pmieistellung der 
belangten Behörde lässt sich hier wie dort wohl damit erklären, dass UVS 
bzw UFS außerhalb des administrativen Instanzenzuges stehen, insbesondere 
nicht in den Weisungszusammenhang eingebunden sind59 Das schließt es 
aus, sie als Repräsentanten der obersten Behörde zu behandeln, die im Beru
fungsverfahren an die Stelle der erstinstanzlichen Behörde treten;60 UVS und 
UFS treten der belangten Behörde vielmehr - einem Gericht ähnlich - als un
abhängige Kontrollinstanz entgegen und erfüllen damit jene Voraussetzung, 
die Merkl als den "tiefste[ n] Grund für die Einführung der Verwaltungs
gerichtsbarkeit" gesehen hat: "Sie ist das rechtstechnische Mittel, die Tätig
keit abhängiger Organe der Kontrolle lInabhängiger Organe zu unterstellen, 
sie bietet die Gelegenheit, die Einflüsse, die infolge der rechtlichen und poli
tischen Abhängigkeit des Verwaltungsbeamten zulässiger- oder unzulässiger
weise auf den Verwaltungsakt eingewirkt haben, durch den Spruch eines un
abhängigen Gerichtes auszuschalten, ,,61 

Als unabhängigen Behörden sollte es UVS und UFS nicht schwer fallen, 
über die an sie erhobenen Rechtsmittclunparteilich zu entscheiden, haben sie 

56 Vgl ~ 67b AVG, § 51d VStG ("auch") iVm § g AVG; Thienel, Verwaltungssenate 67 f; 
den, Verwaltungsverfahren 280, 511; DOlllej, Amtspartei 238 ff 

57 Vgl ~ 22 VwGG. Ausgeschlossen ist ein Eintrittsrecht nach dem VwGG nur, wenn die be
langte Behörde gnmdsätzlich weisungs frei ist oder doch bel der Entscheidung der konkre
tcn Angelegenheit nicht an die Weisungen eines obersten Organs der Bundes- bzw Landes
voIlziehung gebunden war, s dazu schon oben lL2. 

58 S dazu auch Ritz, RdW 2002. 634 f 
59 Art 20 13-VG iVm Art 129a und 129b B-VG; 271 BAO, § 6 Abs I UFSG; s auch ThiclleI, 

Verwaltungssenate 25, 71 FN 94; Köhler, in Korinek/Holollbek, An 129a B-VG Rz 22 f; 
Beisel', Die Unabhängigkeit des Finanzsenates, in Holollbek/Lung (Hrsg), Das Verfahren 
vor dem Unabhängigen Finanzsenat (2003) 87 ff. 

6IJS obenl1.1, 
61 Merkl, Verwaltungsrecht 372 (Hervorhebungen im Original). S auch Thicncl, Verwaltungs

senate 71 Fl'i 94, der die ParteisteIlung der belangten Behörde als "typisch für die nachprü
fende Kontrolle der Höchstgerichte" qualifiziert, "an deren Verfahren also insoweit cme 
Annäherung erfolgte". Im Verwaltungsstrafverfahren vor dem UVS mag lllan der erst
insta07.1iehen Behörde zudem die Rolle des Anklägers zuschreiben. In sonstigen Verfahren 
kann die belangte Behörde dureh ihre ParteisteIlung auch ein Gegengewicht zum Schutz 
der subjektiven Rechte bilden und so die (rein) objektive RechtllläLligkeit bzw die Beach
tung der öffentlichen Interessen Sicherstellen, vgl M(/\'erlStöherl, ÜJZ 1991,262. 
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doch gerade kein Interesse daran, dass das Verfahren zugunsten des Rechts
mittclwerbers oder der belangten Behörde ausgeht. Streng genommen müss
ten UVS und UFS dann eigentlich auch unbeteiligt bleiben, wenn jemand 
ihn: l3escheide beim VwGH bzw VfGH bekämpft,62 nicht anders als etwa ein 
Zivilgericht, dessen Urteil bei einem Gericht höherer Instanz angefochten 
wird. Und doch erkennt das VwGG dem - unparteilich entscheidenden -
UVS und UFS im Bescheidbeschwerdeverfahren ParteisteIlung zu, zum ers
ten wohl, weil sie als Behörden vor dem VwGH belangt werden; stärker ins 
Gewicht fällt zweitens, dass sie ein Teil der Verwaltung sind, die der Kontrol
le der Gerichtsbarkeit unterstellt wird und folglich ein Interesse hat, den der 
Verwaltung von Gesetzes wegen allein zukommenden Ermessenspielraum 
dem VwGH gegenüber zu velieidigen. 

All das zeigt erstens: Administratives Berufungsverfahren und Verfahren 
vor dem VwGH weisen gewisse, für sie typische Elemente auf, die erklären, 
warulll der Kreis der Parteien hier und dOli verschieden weit gezogen ist. 
Diese Elemente sind zweitens in der Praxis nicht immer "rein" verwirklicht, 
sie haben vielmehr offene Flanken. Drittens gibt es die genannten Elemente 
nicht nur im Paket, wir finden auch Mischformen vor, die gerichtliche und 
ver\valtungsbehördliche Elemente kombinieren. Als eine solche Mischung 
sind auch die Vervlialtungsgerichte angelegt: Sie scheinen Verwaltung und 
Gericht zugleich zu sein oder doch sein zu wollen. Das hat auch Konsequen
zen für die Partei stellung. 

IV. Parteien im Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 
erster Instanz 

1. Beschwerdeführer 

Mag der Entwurf der Expertengruppe auch viele Details oUen lassen, so 
kann eines doch sicher gesagt werden: Parteistellung im Verfahren vor den 
Verwaltungsgerichten erster Instanz hat jedcnfalls der Beschwerdeführer, und 
zwar unabhängig davon, worüber er sich besehwcli, ob über einen Bc
scheid,63 eine Maßnahme,M die Säumnis einer Bchörde65 oder einen anderen 
einfachgesetzlich noch zuzulassenden Beschwerdegcgenstand,66 und auch 
unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer ein Rechtsunterworfener ist 
oder ein staatliches Organ, etwa der Bundesminister, dem bereits der Entwurf 

62 S schon Beiser, SWK 2003, 1392 f. 
(,} Art 130 Abs I Z I B-VG-Entwurf. 
(;~ Art 130 Abs 1 Z 2 B-VG-Entwurf. 
65 Art 130 Abs I Z 3 B-VG-Entwurf. 
hl, Art 130 Abs I letzter Satz B-VG-Entwurf und dazu näher Fliehs. Der Beschwerdegegen

stand im Verfahren der Verwaltungsgerichte erster Instanz. JRP 2007, 276 (278 ft); Marr
holer. Beschwerdelegitimation vor den Verwaltungsgenchtcn, JRP 2007,264 (2731'1). 
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in bestimmten Materien eine Amtsbeschwerde einräumt67 oder andere Orga
ne, die einfachgesetzlich zur Erhebung einer Beschwerde legitimiert 
werden. 68 Die Parteistellung des Beschwerdeführers ist schließlich unabhän
gig davon, ob die eingebrachte Beschwerde überhaupt zulässig ist. Auch wer 
eine unzulässige Beschwerde erhebt, hat ja Anspruch darauf, dass diese Be
schwerde ~~ wenngleich mit Zurückweisung - erledigt wird. 

Wer überhaupt zur Erhebung einer Beschwerde an ein Verwaltungsgericht 
legitimiert ist, regelt der Entwurf selbst. Es sind dies Personen, dic behaupten 
durch die Erlassung (Art 132 Abs I Z I) oder die Nichterlassung eines Be
scheides (Art 132 Abs 3) oder durch einen Akt unmittelbarer verwaltungs
behördlicher Befehls- und Zwangs gewalt (Ali 132 Abs 2) in ihren Rechten 
verletzt zu sein; femer der zuständige Bundesminister in den in Art 132 
Abs 1 Z 2 B-VG-Entwurf genannten Angelegenheiten wegen Rechtswidrig
keit eines Bescheides69 Indem der Entwurf die Beschwerdelegitimation sol
cherali regelt, trifft er mittelbar auch eine Entscheidung über die Partei
steIlung. 

2. Kontrollierte Verwaltung 

2.1 Belangte Behörde 

Durch den Entwurf nur in eine Richtung vorentschieden ist die Kognitions
befugnis der Venvaltungsgerichte erster Instanz. In drei Konstellationen müs
sen sie jedenfalls reformatorisch entscheiden: Erstens, wenn der maßgebliche 
Sachverhalt feststeht; zweitens, wenn die Feststellung des Sachverhaltes 
durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder 
mit einer erheblichen Kosteneinsparung verbunden ist; drittens in Verwal
tungsstrafsachen70 Diese Refol111ationspflicht scheint auch für Ermessens
entscheidungen zu gelten; jedenfalls nimmt der Entwurf diese Entscheidull
gen von der Refom1ationsbefugnis der Verwaltungsgerichte nicht ausJl Eill-

67 Art 132 Abs I Z 2 B-VG~Entwurf: Angelegenheiten des Art I J, 12. 14 Abs 2 und 3 oder 
J4aAbs 3 und 4 B~VG. 

eR Vgl Art 132 Abs 4 B~VG-Entwurr 
69 S zur Beschwerdelegitimation näher Marrho(er. JRP 2007, 264 ff, sowie den Beitrag von 

K. JJolzingl'r in diescm Band. 
70 Art 130 Abs 3 B-VG~Entwurf. 
71 Eine solche Ausnahme lässt sich mE auch nicht aus Art 130 Abs 2 B~ VG~Entwurf ableitcn, 

der - gleich wie Al1 130 Abs 2 B~ VG idgF - bestimmt. dass keine Rechtswidrigkeit vor~ 
liegt, wenn eine Behördc von dem ihr eingeräumtcn En11essen im Sinne des Gesetzes Ge~ 
braucht macht. Daraus folgt nur, dass die Verwaltungsgerichte und der VwGH behördliche 
Ermcssensentscheidungcn nicht auf Ihre Zweckmäßigkeit kontrollieren dürfen, nicht hin~ 
gegen, dass sie bei Ermessensentschcidungcn auf eine Kassation beschränkt sind (näher zu 
dcn Auslegungsmöglichkcitcn dcs Art 130 Abs 2 und Abs 3 B~ VG-Entwurf Pahel, Verwal~ 
tungsprozessrecht. .IRP 2007,287[291 1]). Anderes galt etwa nach Al1 130 Abs 3 B-VG in 
der Stam111fassung 1920, der den VwGH nur insoweit zu einer Sachcntscheidung ermäch
tigte, als das Gesetz der Behörde nicht ausdrücklich Ermessen einräumt. Durch Art J 32 
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fachgesetzgesetzlich kann diese Entscheidungsbefugnis noch über die im 
Entwurf genannten Fälle hinaus erweitert werden72 Soweit dem Verwal
tungsgericht eine Reformationsbefugnis zukommt, tritt seine Entscheidung 
an die Stelle des bekämpften Bescheides. Damit nähert sich das Verwalhmgs
gericht zwar in funktionaler Hinsicht einer Verwaltungsbehörde; das ändert 
aber nichts daran, dass es organisatorisch kein Teil der Verwaltung ist, son
dern zur Staatsfunktion Gerichtsbarkeit gehört, die die Verwaltung kontrol
liert, dies freilich nur in den verfassungsrechtlich vorgegebenen Grenzen. 
Diese Grenzen zieht der Entwurf für das reformationsbefugte Verwaltungs
gericht vv'esentlieh weiter als das B-VG derzeit für den VwGH, der nur zur 
Kassation berechtigt ist. 73 Umso vitaler wird das Interesse der Venvaltung 
sein, auf die Einhaltung dieser Grenzen zu drängen und am Verfahren vor 
dem erstinstanzlichen Verwaltungsgericht als Partei mitzuwirken. 

Als Repräsentanten der Verwaltung wird man zweckmäßigerweise die be
langte Behörde einsetzen, ihr also wie im Verfahren vor dem VwGH (§ 21 
VwGG), UVS (~ 67b Z 1 AVG, § 51d VStG) und UFS (§ 276 Abs 7 BAO) 
Partei stellung zuerkennen - schließlich ist sie mit dem bekämpften Verwal
tungsakt ja am besten veliraut. Belangt ist dabei im Bescheidbeschwerdever
fahren die Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, hier wieder 
unabhängig davon, ob als Beschwerdeführer ein Bürger oder ein staatliches 
Organ auftritt, Auch wenn der Bundesminister also in einer Art 11 B-VG
Materie Amtsbeschwerde erhebt, wird man der belangten Landesbehörde 
Parteistellung zuerkennen müssen, Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
stehen sich dann Bund und Land mit offensichtlich divergierenden Interessen 
gegenüber; einem von ihnen dabei die Partei stellung zu verwehren, wäre 
nicht begründbar. Im Maßnahmenbeschwerdeverfahren ist belangt und daher 

Ahs 3 B- VG idF der B-VG-Novelle 1925 sollte der VwGH dann darauf beschränkt werden, 
in Verwaltungsstrafsachen im Fall der Stattgabe einer Beschwerde selbst eine Strafe fcst
msctzen: diese Ennächugung wurde allerdings nicht wirksam. s dazu näher Schick. in 
[[olouheluLal1l( (FN 42) 155, Auch nach geltendem Recht ist der VwGH dann zur Ennes
sensübung ermächtigt, wenn er im Säumnisbeschwerdeverfahren anstelle der Verwaltungs
behörde entscheidet. Ob und inwieweit ein Verwaltungsgericht zu reformatorischer Ent
scheidung ermächtigt werden soll, wIrd von jeher kontrovers beurteilt. s zB IYaltl'r, FS 
zum IOOjährigen Bestehen des öSlerreichischen Verwaltungsgerichtshofes (1976) 391 t1 
Grabenwarler, Verfahrensgarantien in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (1997) 371 11; ders, 
Auf dem Weg zur Landesverwaltungsgeriehtsbarkeit, JRP 1998. 269 (277 ff); .lablaller, 
Strllkturti'agcn der Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts, ÖJZ 1998, 161 (163 tr); ders, Per
spektiven der Verwaltllngsgerichtsbarkeit, in Holoubek/Lal1g (Hrsg), Das verwaltllngsgericht
liehe Verfahren in Steuersachen (1999) 377 (380 f); Olecho\i'ski, Verwaltungsgerichtsbarkeit 
27; ders, Zwischen Kassation und Reformation, ÖJZ 1999. 58l t1; Pabel, JRP 2007,289 ff. 

72 Art 130 Abs 3 B-VG-Ent\vurf legt nur die Fälle fest, in denen das Verwaltungsgericht 
jedenfalls in der Sache entscheiden muss; darüber hinausgehende einfachgesetzliche Er
mächtigungen sind dadurch nicht ausgeschlossen Erl zum B-VG-Entwurf 15. 

73 Merkl, Verwaltungsrecht 391, spricht gar davon, dass die meritorische Verwalhmgs
gerichtsbarkeit "nicht bloß, ja im Grunde überhaupt nicht, für richtige Verwaltung sorgt, 
sondel11 die Verwaltung enteignet und durch Justiz verdrängt." 
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mit Partei stellung auszustatten die Behörde, der die bekämpfte Maßnahme 
zuzurechnen istJ4 Im Säumnisbeschwerdeverfahren hat Parteistellung schließ
lich die Behörde, deren Säumnis bekämpft wird. Hier wären also - schon we
gen des Wechsels in die Gerichtsbarkeit - nicht die Regeln des gewöhnlichen 
Berufungsverfahrens, sondern jene Regeln zu übernehmen, die bereits jetzt 
für das Verfahren vor dem UVS, dem UFS und vor dem VwGH gelten. 

2.2 Eintrittsrechte 
ME spricht aber auch viel dafür, hier über das UVS- und UFS-Verfahren 
hinaus und in Anlehnung an § 22 VwGG einer übergeordneten Behörde ein 
Eintrittsrecht zuzuerkennen. Im System der zweistufigen Verwaltungs
gerichtsbarkeit muss das nicht unbedingt die oberste Behörde sein. Denn nach 
dem Entwurf soll nun ja schon der erstinstanzliche Bescheid direkt beim Ver
waltungsgericht bekämpft werden könnenJ5 Das Gros dieser Bescheide wird 
auf Bezirksebene erlassen werden. In der Landesverwaltung bereitet ein ex
klusives Eintrittsrecht der Landesregierung wohl keine Schwierigkeiten; in 
der Bundesverwaltung kann ein Eintrittsrecht, das dem Bundesminister vor
behalten ist, aber zu hoch angetragen und daher unzweckmäßig sein. Für ein 
Eintrittsrecht der Landesinstanz spricht in der mittelbaren Bundesverwaltung 
ferner, dass sich so der Einflussverlust, den die Länder durch die reformatori
sche Entscheidungskompetenz der Verwaltungsgerichte erleiden, ein Stück 
weit kompensieren ließe.76 Der Landeshauptmann könnte auf diese Weise, 

74 Zu den Schwierigkeiten, die dabei entstehen können, s den Beitrag von Wiederill in diesem 
Band. 

75 S Ali 130 Abs 4 B-VG-Entwurf, der den einfachen Gesetzgeber nur ermächtigt, "in einzel
nen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde oder eines sonstigen 
Selbstverwaltungskörpers einen zweigl iedrigen administrativen Instanzenzug sowie einen 
administrativen Rechtsbehelf gegen Säumnis der Verwaltungsbehörden vorzusehen". Über
all sonst muss der Instanzenzug - wie im Gegenschluss folgt - eingliedrig sein. Die Er
schöpfung des Instanzenzuges wird dementsprechend als Zulässigkeitsvoraussetzung fiir 
eine Beschwerde auch nicht im Grundtatbestand des Art 130 Abs I B-VG genannt, sondern 
nur in Art 130 Abs 4 B-VG und dort beschränkt auf den Fall, dass der einfache Gesetzgeber 
von der Ermächtigung Gebrauch macht, ausnahmsweise einen zweigliedrigen Instanzenzug 
einzurichten, vgl auch die Er! zum B-VG-Entwurf 15. Remonstrative Rechtsmittel schließt 
der Entwurf allerdings, wie sich aus Art 130 Abs 5 Z 2 B-VG-Entwurf ergibt, nicht aus, 
s dazu näher Pabel, JRP 2007,293 ff. 

76 Einen solchen Einflussvcrlust haben die Länder freilich auch schon durch die im Verwal· 
tungsrefonnG 2001 begründeten weitreichenden Zuständigkeiten der UVS in zweiter Ins
tanz erlitten; um ihn zu mildem, wurde der erstinstanzlichen Verwaltungsbehörde das 
Recht eingeräumt, der Reformation durch den UVS im Einzelfall zu widersprechen (§ 67h 
AVG). Für die Länder scheint diese Vorschrift freilich eher symbolische Bedeutung gehabt 
zu haben: In der Praxis wird davon nämlich, soweit zu sehen, kaum Gebrauch gemacht. 
Die Lehre hat gcgen dieses Widerspruchsrecht nicht nur rechtspolitische, sondern auch ver· 
fassungsrechtliche Bedenken angemeldet (s mwN WalterlMayer, Verwaltungsverfahrens
recht Rz 548/l5a; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht 293), die sich noch weiter verstär
ken müssten, würde ein dem § 67h AVG entsprechendes Widerspruchsrecht den VClwal
tungsbehörden auch im Verhältnis zu den Verwaltungsgeriehten eingeräumt. 
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wenn schon nicht selbst entscheiden, so doch zumindest an der verwaltungs
gerichtlichen Entscheidung als Partei mitwirken und dem (reformations
befugten) Verwaltungsgericht gegebenenfalls sogar die bisherige Entschei
dungspraxis der Behörden in Ermessensfragen zur Kenntnis bringen. Bei der 
Wahrnehmung seiner Parteireehte bliebe der Landeshauptmann freilich wei
terhin an die Weisungen des zuständigen Bundesministers gebunden, der 
schon deshalb von der ganzen Sache wissen muss: Zweckmäßigerweise wäre 
dem Bundesminister die Beschwerde daher schon durch das Verwaltungs
gericht zur Kenntnis zu bringen?7 Das ist kein Weg, den man gehen muss, aber 
vielleicht ein Weg, der die Länder etwas beruhigen könnte. Die von ihnen im 
Begutachtungsverfahren geforderte Amtsbeschwerde des Landeshauptman
nes gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes erster Instanz78 ist da
durch nicht ausgeschlossen, sie erübrigt sich eher: Durch das Eintrittsrecht 
erhält der Landeshauptmann nämlich die Gelegenheit, seinen Rechtsstand
punkt bereits vor dem Verwaltungsgericht darzulegen. Setzt er sich damit 

77 Als Vorbild könnte 9 36 Abs 3 VwGG dienen, wonach der VwGlI die Beschwerde samt 
Beilagen unter Bekanntgabe der fUr die Einbringung einer Gegenschrift gesetzten Frist 
auch dem Bundesminister bzw der Landesregierung zu übem1itteln hat, wenn diese/r nicht 
ohnedies selbst die belangte Behörde ist; korrespondierend dazu ist der BeschwerdefUhrer 
in solchen Fällen auch verpflichtet, eine zusätzliche Ausfertigung seiner Beschwerde ein
zubringen: § 29 VwGG. In Kenntnis der Beschwerde könnte der Bundesminister dann in 
der mittelbaren Bundesverwaltung auf der Grundlage einer gesetzlichen Ennächtigung 
über sein Eintrittsreeht verfUgen, es also selbst wahrnehmen oder den Landeshauptm3nn 
damit betrauen; er könnte die Wahrnehmung dieses Rechts dem Landeshauptmann aber 
auch generell oder fUr bestimmte Angelegenheiteu von vornherein delegieren und nur in 
bestimmten, ihm wichtig erscheinenden Fällen wieder an sich ziehen. 

78 Vgl die Stellungnahmen der Landesregienmgen des Burgenlandes 68/SN-94/ME 23. GP 5; 
von Niederösterreich 96/SN-94/ME 23. GP 7; von Oberösten'eich 81/SN-94!ME 23. GP 7; 
von Salzburg 78/SN-94/ME 23. GP 2, 8; der Steiennark 43/SN-94/ME 23. GP 4; und von 
Wien 23!SN-94/ME 23. GP 2 f; s ferner die Stellungnahme der Vorarlberger Landesregie
rung 76/SN-94/ME 23. GP 8, die rur ein verfassungsreehtlich gewährtes Amtsbeschwerde
recht der belangten Behörde beim VwGH eintritt. Nach geltendem Recht soll den Eintluss
verlust. den die Landeshauptlcute in der mittelbaren Bundesver\\'altung durch dIe Zustän
digkeiten der UVS erlitten haben, § 67h AVG ausgleichen; zusätzlIche Amtsbeschwerden 
des Landeshauptmannes finden sich hier nur vereinzelt (s zB § 87b AWG, 9371a GewO, 
§ 40, 94 Lebensmittelsicherheits- und VerbrauchcrschutzG). Häufig wird eine Amts
beschwerde aber dem ressortzuständigcn Bundesminister gegen Entscheidungen der UVS 
eingeräumt, und zwar sowohl im Bereich der mittelbaren als auch der unmittelbaren Bun
desverwaltung (s zB § 10 FPG, § 78 NAG, § 91 SPG, § 56 MBG, § 13 Arbeitsinspek
tionsG, ~ 18 Abs 3 ProduktsicherheitsG, § 50 KraftfahrlinienG, § 21a GüterbeförderungsG, 
§ 75 ChcmikalienG). Auch in Landesmaterien wurde der fehlende Einfluss der Landes
regierungen auf die Entscheidungen der UVS bisher zum Teil durch ein Amtsbeschwerde
recht der Landesregierungen (bzw in Wien des Magistrats) kompensiert. s § 12 Abs 2 Ktn 
VerwaltungssenatsG, LGBI19901104 idF 2003/51: § 9 Abs 3 Z I OÖ VerwaltungssenatsG, 
LGBI 1990/90 idF 2005174; § 18d Strnk Gesetz vom 26. Juni 1990 über den Unabhängigen 
Verwaltungssenal, LGBI 1990178 idF 200511; § 2 Abs 4 lit a Vbg Gesetz über den Unab
hängigen Verwaltungssenat, LGB11990/34 idF 2003/13; § 14a Gesetz über den Unabhän
gigen Verwaltungssenat Wien. LGBI 1990/53 idF 2006 /42, 
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durch, bedarf es keiner Beschwerde mehr. Setzt er sich nicht durch, so müss
te er zur Beschwerde an den VwGH schon deshalb legitimiert sein, weil er 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Parteistellung hatte und dort unter
legen ist; einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung bedürfte es für diese 
Beschwerde nicht, solange es eine Parteibeschwerde an den VwGH gibt,79 
Ein solches Beschwerderecht müsste ebenso der vor dem Verwaltungsgericht 
belangten Behörde zustehen, solange für sie nicht eine andere Behörde in das 
Verfahren eingetreten ist; die Ausübung dieses Rechts könnte dann abennals 
der Landeshauptmann durch Weisung beeinflussen. 

Im Bereich der Selbstverwaltung ist ein Eintrittsrecht der obersten staat
lichen Behörde unproblematisch, wenn vor dem Verwaltungs gericht "nur" 
die (weisungsgebundene) Aufsichtsbehörde belangt wird: Ob sie oder ob die 
oberste Behörde als Partei am Verfahren teilnimmt, ist aus der Sicht des 
Selbstverwaltungsträgers gleichgültig. Anders liegen die Dinge, wenn in 
einer Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches in letzter Instanz ein 
Organ des Selbstverwaltungskörpers entscheidet. Seit kurzem schließt ~ 22 
VwGG in solchen Fällen ein Eintrittsrecht des Bundesministers bzw der Lan
desregierung aus guten Gründen aus. 80 Gleiches müsste umso mehr für das 
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten erster Instanz gelten, die ja anders 
als der VwGH nicht nur kassatorisch, sondern gnmdsätzlich reformatorisch 
entscheiden: An dieser Sachcntscheidung muss das Selbstverwaltungsorgan 
jedenfalls als Partei mit\virken können; gegebenenfalls auch, indem es dem 
refonnationsberechtigten Gericht Auskunft über seine bisherige Entschei
dungspraxis in Ermessensfragen gibt. Das schließt nicht aus, dass neben dem 
Selbstverwaltungsorgan auch der Bundesminister bzw die Landesregierung 
oder eine ihnen nacl1geordnete Behörde als Partei beteiligt wird, wie dies 
§ 21 Abs I Z 3 VwGG für das Verfahren vor dem VwGH vorsieht.S! 

Denkbar ist eine solche doppelte Vertretung der Verwaltung ferner, wenn 
vor dem Verwaltungsgericht eine (sonst) weisungsfreie Behörde belangt 
wird. Nach dem Entwurf sollte das zwar nur mehr ausnahmsweise der Fall 
sein, weil die weisungsfreien Sonderbehörden im Wesentlichen durch die 

79 S dazu schon oben FN 3 und noch unten V. 
so ~ 22 Satz 2 Z ! VwGG idF BGBI I 2008/4. Ausweislieh der Materialien (AB 37! BlgNR 

23. GP 11) reagiert der Gesetzgeber damit auf die Kritik der Lehre (namentlich genannl 
werden Ohcmdor(er, Verwaltungsgerichtsbarkeit 99; fVcllterlMa)'crlKucsko-Stadlnlllva, 
Bundesverfassungsrecht Rz 970) an der VorgängclTcgelung, derzufolgc in Angelegenheiten 
der Bundesverwaltung der zuständige Bundesminister und in Angelegenheiten der Landes
verwaltung die zuständige Landesregierung an die Stelle der belangten Behörde jeder!.cit 
in das Verfahren eintreten konnten: eine SondelTegelung für den Bereich der Selbstverwal
tung existierte nach ~ 22 VwGG idF vor der Novelle BGBII 2008/4 nicht. 

SI Im ~Einze!fall kann ~!as für den Selbstverwaltungskörper sogar von Vorteil sein; so mag 
etwa eine kleine Gemeinde durchaus daran interessiert sein. dass ihr Fall vor dem Verwal
tungsgel'leht durch eine staatliche, mit cincm guten Rechtsdicnst ausgestattete Behörde ver
treten wird. 
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Verwaltungsgerichte erster Instanz abgelöst werden g2 Soweit eine weisungs
freie Behörde aber entscheidet, könnte außer ihr auch dem Bundesminister 
bzw der Landesregierung im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Partei
steIlung zuerkannt werden. 83 

3. Sonstige Parteien 

Fraglich ist dann noch, wem - abgesehen von Beschwerdeführer und obers
ter bzw belangter Behörde - im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht erster 
Instanz ParteisteIlung zuerkannt werden soll. Ausgehend vom geltenden Reeht 
stehen hier zwei Modelle zur Verfügung: Das verwaltungsgerichtliche Mo
dell der Mitbeteiligten erkennt nur Personen ParteisteIlung zu, die in ihren 
rechtlichen Interessen durch den Erfolg der Anfechtung nachteilig berühli 
wären s4 Im Modell des administrativen Berufungsverfahrens ist Partei ne
ben dem Berufungswerber, wer im Verfahren der Vorinstanz ParteisteIlung 
hatte, unabhängig davon, ob seine Interessen in Widerspruch zur Interessen
lage des Berufungswerbers stehen oder nicht. 8s 

Welches dieser beiden Modelle oder ob ein drittes für das Verfahren vor 
den Verwaltungsgerichten erster Instanz adäquat ist, hängt letztlich davon ab, 
ob das Verwaltungsgericht nur kassatorisch oder ob es auch refonnatorisch 
entscheidet und im zweiten Fall, ob das Gericht an das Beschwerdevorbrin
gen gebunden ist oder ob es Rechtswidrigkeiten auch von Amts wegen auf
greifen kann86 Je weiter die Kognitionsbefugnis des Verwaltungsgerichts 
geht, desto weiter wird auch der Kreis der Personen sein, die von der Ent
scheidung in ihren Reehten oder rechtlichen Interessen berührt sind: Diesen 
Personen ist dann jedenfalls ParteisteIlung zuzuerkennen. 

Nicht erfassbar sind mit dieser Faustfonnel Amtsparteieil. 1m VwGH
Modell wären sie am Verfahren nicht zu beteiligen, vorausgesetzt, man nimmt 
mit der Judikatur an, dass eine Amtspartei keine materiellen subjektiven 
Rechte bzw keine "eigenen" rechtlichen Interessen hat, die durch den Be
schwerdeerfolg nachteilig berührt werden könntell. g7 Nun ist diese Judikatur 
mE zwar nicht restlos überzeugend,88 im Verfahren vor dem VwGH aber 

~2 V gl Art 151 Abs 37 Z 4 B-VG-Entwurf; näher Damjanovic, \Veisungsfreie Behörden: der 
Vorschlag für cme Neufassung des Art 20 Abs 2 B-VG, JRP 2007,222 ff; Kope/c;. Abscbaj~ 
fung aller "Sonderbehörden", JRP 2007, 239 tI 

3) Vgl fLir das Verfahren vor dem VwGH § 21 Abs 1 Z 3 iVm § 22 Satz 2 Z 2 VwGG. 
S4 S oben 11.2. FN 33-FN 36. 
K5 S oben I!.!. FN l6-FN 18. 
Si; Bei reformatorischer Entscheidungsbefugnis spricht jedenfalls im Bescheidbeschwerde

verfahren viel dafLir, das Gericht nicht oder jedenfalls nicht allzu streng an die geltend ge
machten Beschwerdepunkte bzw -gJiinde zu binden, s dazu zB F1Ichs. JRP 2007.284 t". 

~7 Dazu schon oben II.2. FN 37 -FN 39. 
HR S schon Waller, Die Stellung des Disziplinaranwalts nach dem Beamten-Dienstrechts

gesetz, in FS Melichar (1983) 411 (434 ff); MayerlStöberl, ÖJZ 1991,263; Dom!?j, Alllts
partei l72 ff, 183 f. 
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noch einigennaßen verschmerzbar, weil es dem einfachen Gesetzgeber ja 
freisteht, der Organpartei eine Amtsbeschwerde einzuräumen, mit der sie 
eine Verletzung objektiven Rechts bzw öffentlicher Interessen vor dem 
VwGH geltend machen kann. 89 Bekämpft ein anderer den Bescheid wegen 
der Verletzung subjektiver Rechte, so kommt der Amtspartei in diesem Be
schwerdeverfahren zwar keine Parteistellung zu, dies auch dann nicht, wenn 
die Interessen, die sie im Verwaltungsverfahren vertreten hat, durch eine Be
scheidaufhebung nachteilig belÜhrt werden könnten.9o Das Schlimmste, was 
aus der Sicht der Amtspartei passieren kann, ist aber, dass der VwGH der Be
schwerde stattgibt und den Bescheid kassiert; dann freilich tritt die Verwal
tungssache ohnedies in das Stadium vor Erlassung des angefochtenen Be
scheides zurück (§ 42 Abs 3 VwGG)9! und ist - sofern der VwGH den Be
scheid nicht ersatzlos aufgehoben hat92 - durch die belangte Behörde neu zu 
entscheiden: In diesem zweiten Rechtsgang kann die Amtspartei dann wieder 
die von ihr zu vertretenden Interessen als Partei geltend machen. 

Anderes gilt, wenn und soweit ein Verwaltungsgericht, wie dies der Ent
wurf ja vorsieht, refonnatorisch entscheidet.93 Dass die Amtspartei im Admi
nistrativverfahren für das öffentliche Interesse bzw flir die objektive Recht
mäßigkeit der Sachentscheidung eintreten kann, nicht hingegen vor dem Ver
waltungsgericht, das in der Sache entscheidet, wäre mE schwer einzusehen 
und würde die Bedeutung der Amtspartei auch weitgehend leer laufen lassen, 
wenn das Administrativverfahren - wie im Entwurf vorgesehen94 - grund
sätzlich auf eine Instanz verkürzt wird. Die Mitwirkung der Amtspartei am 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren erster Instanz kann insbesondere nicht 
mit dem Argument verneint werden, das Verwaltungsgericht gewährleiste 
schon durch seine Unabhängigkeit, dass jene Interessen, für die die Amtspar
tei eintritt, tatsächlich beachtet werden. Konsequent zu Ende gedacht müsste 
dann nämlich jede ParteisteIlung, auch die des Beschwerdeführers, verzicht
bar sein - ein Ergebnis, das gewiss nicht konsensfähig ist. Geht man davon 
aus, dass divergierende Interessen am ehesten gleichmäßig beachtet werden, 
wenn sie alle gleichennaßen durch Parteien vertreten sind, spricht mehr da
flir, im Verfahren vor den Verwaltungs gerichten auch der Amtspartei Partei
steIlung zuzuerkennen, wenn die von ihr zu vertretenden Interessen durch 
den Beschwerdeerfolg nachteilig berührt werden können 95 Es käme dann 

X9 Art 131 Abs2B-VG. 
90 S oben bei FN 39. 
91 Näher ZO/'/1, in Holoubek/Lallg (FN 47) 253 Ir. 
92 In diesem Fall bleibt die Judikatur auch in ihren Konsequenzen unbefriedigend. 
93 Art 130 Abs 3 B-VG-Entwurf. 
94 S schon oben bei FN 75. 
95 Im Interesse der objektiven Rechtmäßigkeit wäre überdies elwägenswert, der Al11tspartei 

auch ein Beschwerderecht an die Velwaltungsgerichte einzuräumen. Der Entwurf sieht ein 
solches Beschwerderecht nicht automatisch vor. sondern überlässt seine Einräul11ung dem 
einfachen Gesetzgeber (Art 132 Abs 4 B-VG-Entwurf). Das schließt die ParteisteIJung der 
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also zu einer Mischung des Berufungsmodells und des Modells der derzeiti
gen Verwaltungsgerichtsbarkeit: PaJiei im Verfahren vor dem Verwaltungs
gericht erster Instanz wären neben dem Beschwerdeführer und der belangten 
bzw obersten Behörde auch alle anderen nicht präkludierten Parteien des Ad
ministrativverfahrens, sofern und soweit sich der Beschwerdeerfolg auf ihre 
bzw auf die von ihnen vertretenen Interessen nachteilig auswirken kann. 

V. Rechte der Parteien im Verfahren vor den Verwaltungs-
gerichten erster Instanz 

Die ParteisteIlung für sich ist nur eine Art Status; bedeutungsvoll wird sie 
erst durch die Rechte, die mit ihr verbunden sind. Im Verfahren vor den Ver
waltungsgerichten erster Instanz wird dies zunächst das Recht auf Aktenein
sicht sein, ferner das Recht auf PaJieiengehör, auf Durchführung einer münd
lichen Verhandlung, das Recht, Bewcisanträge zu stellen, einen Sachverstän
digcn mangels Fachkunde oder wegen Befangenheit abzulehnen, das Recht, 
zum Ergebnis der Beweisaufnahme Stellung zu nehmen, einen Verwaltungs
richter als befangen abzulehnen, Wiederaufnahme und Wiedereinsetzung zu 
begehrcn, im Fall des Bcschwerdeerfolgs Kostenersatz und im Fall der Be
dürftigkeit Verfahrenshilfe zu erhalten und das Erkenntnis des Verwaltungs
gerichts zugestellt zu bekommen. 

Anerkennt man, dass Beschwerdeführer und Vervvalhmg sich vor dem 
Verwaltungsgericht gleichberechtigt gegenüberstehen und dass sie beide et
was zu verteidigen haben - der Beschwerdeführer sein subjektives Recht, die 
Verwaltung ihre Entscheidung, die objektive Rechtmäßigkeit, aber auch 
ihren Ermessensspielraum - dann liegt nahe, dass mit der ParteisteIlung vor 
dem Verwaltungsgericht erster Instanz auch die Legitimation verbunden ist, 
die Entscheidung des Velwaltungsgerichts beim VwGI{ mit Beschwerde zu 
bekämpfen.96 Der belangten Behörde müsste dann - anders als derzeit der 

Amtspar1ei keineswegs aus; dass Besehwerderecht und Par1eistellung nicht notwendig mit
einander Hand in Hand gehen, zeigt sich im geltenden Recht etwa bei der obersten sachlich 
in Betracht kommenden Behörde. die (abgesehen von den Fällen des Ar1131 Abs I Z 2 und 
3 B-VG) ohne einfaehgesetzliche Ermächtigung iSd Ali 131 Abs 2 B-VG nicht bcsehwercle
lcgitimiel1 ist. idR aber nach § 22 VwGG fiir die belangte Behörde in das Verfahren eintre
ten und so ParteisteIlung erlangen kann. 

% Al1 133 Abs I Z I B-VG-Entwurf schließt dies keineswegs aus. Ihm zufolge erkennt der 
VwGH über "Beschwerden gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte wegen Rechts
widrigkeit", ohne die Beschwerdelegitimation auf Personen zu beschränken. die im Sinne 
der bisherigen Judikatur des VwGH in ihren "eigenen" Interessen bzw materiellen Rechten 
verletzt sind. Kritisch Mayrhofer. JRP 2007. 268. der bei einer solchen Ausdehnung der 
Beschwerdelegitimation zum einen Verfahrensverzögerungen befiirchtet, zum zweiten an
nimmt. dass eine Beschwerde der belangten Behörde idR zu einem Austausch des Prozess
themas fiihrt: Anders als vor dem Verwaltungsgericht stünde vor dem VwGH dann nämlich 
nicht mehr die Verletzung eines subjektiven Rechts. sondem die objektive Rechtmäßigkeit 
auf dem Prüfstand. Ob das wirklich der Fall ist. hängt freilich wesentlich von der - noch 
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vor dem UVS und UFS belangten Behörde97 - nicht mehr eigens eine Amts
beschwerde eingeräumt werden. Sie wäre schon als Partei des verwaltungs
gerichtlichen Verfahrens erster Instanz vor dem VwGH beschwerdeberech
tigt; vorausgesetzt freilich, dass die Parteien dieses Verfahrens den VwGH 
überhaupt noch anzurufen berechtigt sind. Der Entwurf setzt das (zumindest) 
im Fall des Rechtsunterworfenen, der die Beschwerde an das erstinstanzliche 
Verwaltungs gericht erhoben hat, wohl als selbstverständlich voraus, wenn er 
nur den Eintritt in die Verwaltungsgerichtsbarkeit als solche regelt.98 Wer 
dann unter welchen Voraussetzungen Beschwerde an den VwGH erheben 
kann, soll - das war wohl das Konzept der Expertengruppe - im Detail der 
einfache Gesetzgeber bestimmen. Die B-VG-Novelle BGBI I 2008/2 zeigt 
indes, dass sich das Selbstverständliche nicht von selbst versteht. Der Asyl
gerichtshof, den diese Novelle einrichtet, ersetzt nämlich nicht nur den UBAS, 
sondern auch den VwGH, den in Asylsachen fortan weder der Rechtsunter
worfene noch der Bundesminister für Inneres anrufen kann. Dieses (fachlich 
spezialisierte) Verwaltungsgericht ist also gerade keine zweite Stufe der Ver
waltungsgerichtsbarkeit, im Gegenteil: Sollte es einer künftigen Refonn der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit Pate stehen, so läuft es auf eine schleichende Ab
schaffung des VwGH und damit auf eine Schwächung der Verwaltungs
gerichtsbarkeit in qualitativer Hinsicht hinaus. Rechtspolitisch wäre das auf 
das Schärfste abzulehnen. 

offenen - Ausgestaltung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens erster Instanz ab. Die 
grundsätzlich reformatorische Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsgerichte legt an sich 
nahe, bereits vor diesem Gericht (wie derzeit vor der Berufungsbehörde) die objektive 
Rechtmäßigkeit des Bescheides zum Prozessthema zu machen (s schon oben FN 86); dann 
ändert eine Beschwerde der belangten Behörde an den VwGH den Prozessgegenstand 
nicht. 

97 Ihre Bcschwerdelcgitimation ist nach der Judikatur auf dic GeJtendmachung prozessualer 
Rechte beschränkt: zB VwGH 24.4.2003, 2002/07/0076; 3.7.2007, 2006/05/0040; s mwN 
ferner Thiene/, Verwaltungssenate 73, 158,232; Dome), Amtspartei 248. Den vor dem UFS 
belangten Finanzbehörden kommt schon jetzt aufgrund einer spezialgesetzlichen Emläch
tigung in § 292 BAG eine Amtsbeschwerde an den VwGH zu; s dazu näher Tal/zer, Das 
Verfahren vor dem Unabhängigen Finanzsenat im Abgabenrecht, in Holoubek/Lang (Hrsg), 
Das Verfahren vor dem Unabhängigen Finanzsenat (2003) 169 (175); Felln('r, in Holollhekl 
Lang (FN 32) 315 f; zu der zuvor möglichen Präsidentenbeschwerde s Kneihsl Lel7lwis, in 
HolouhekiLang (FN 32) 308 ff. 

98 S schon den Beitrag von Jab/oner in diesem Band, 21 f, sowie Art 132 B-VG-Entwurf, der 
die Beschwerdelegitimation für das Verfahren vor den Verwaltungsgeriehten regelt, s ferner 
Art 133 B-VG-Entwurf, der festlegt, unter welchen Voraussetzungen an den VwGH er
hobene Beschwerden abgelehnt (Variante 1) bzw zugelassen (Variante 2) werden können: 
Diese Regelung ist nur sinnvoll, wenn die BeschwerdemögJichkeit an den VwGH dem 
Grunde nach weiterhin besteht. V gl zu den vorgeschlagenen Varianten Khakzede17-Leiler, 
Die Beschwerde gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte erster Instanz an den Ver
waltungsgerichtshof, JRP 2007, 299 ff. 
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VI. Stellung der belangten Behörde 
Das mir zugewiesene Thema scheint anzudeuten oder zumindest zu fragen, 
ob der belangten Behörde im Verfahren vor den Verwaltungs gerichten erster 
Instanz in irgendeiner Hinsicht eine Sonderstellung zukommt. Ich würde sa
gen: nein. Dass ftir die belangte Behörde eine Oberbehörde eintreten könn
te,Y9 sieht zwar nach einer Besonderheit aus, hängt aber nur damit zusam
men, dass der Beschwerdeführer im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
in Wahrheit nicht die Behörde belangt, sondern den die Verwaltung führen
den Rechtsträger, der durch verschiedene Organe velireten werden kann. An
erkennt man, dass Beschwerdeführer und Verwaltung sich vor dem Verwal
tungsgericht als Gleiche gegenüberstehen, dann kann es hier für das die Ver
waltung repräsentierende Organ- welches Organ immer das ist - grundsätz
lich keine besonderen Rechte geben; umgekehrt darf dieses Organ aber auch 
nicht von Rechten ausgeschlossen sein, die den übrigen Parteien zuerkannt 
werden. Die Bevorzugung oder Benachteiligung einer der Parteien bedürfte 
jedenfalls einer besonderen sachlichen Rechtfertigung. 

Mit der Gleichheit der Parteien wäre es auch unvereinbar, wenn das Ver
waltungsgericht die belangte Behörde - wie dies zB im Berufungsverfahren 
nach 9 66 Abs I AVG und § 279 Abs 2 BAO vorgesehen ist lOO - notwendige 
Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens durchführen lässt. Das passt im Be
rufi.ll1gsverfahren, weil erstinstanzliehe und Berun1l1gsbehörde hier als eine 
Einheit zu verstehen sind. 101 Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann 
von einer solchen Einheit aber keine Rede sein. Hier muss das Verwaltungs
gericht den Sachverhalt also selbst erheben. 

Die Erfahrung lehrt, dass die belangte Behörde im Verfahren vor den 
UVS idR nur die Akten vorlegt und Gegenschriften erstattet, aber zu mündli
chen Verhandlungen nicht erscheint. 102 Ob sich das vor einem Verwaltungs
gericht ändern wird, bleibt abzuwarten. Wer nicht erscheint und seine Rechte 
nicht wahrnimmt, kann dadurch freilich das Verfahren nicht aufhalten. So ist 
auch im VwGG und im VfGG vorgesehen, dass das Gericht, wenn die Be-

99 IV2. 
100 Vgl näher UrtzlrVimpissinger, Sachverhaltsennittlung und Delegation von Ermittlungs

befugnissen - Abgabenrechtliche Berufungssenate im Vergleich mit anderen verwaltungs
behördlichen und gerichtlichen Kollegialbehörden, in Holoubek/Lmzg (Hrsg), Das Senats
verfahren in Steuersachen (2001) 203 (209 ff, 223 f). 

i Cli S schon oben II.l. Im Verhältnis zu UVS und UFS ist diese Einheit deutlich abge
schwächt: Sie beschränkt sich auf die gemeinsame Zugehörigkeit zur Staatsfunktion der 
Venvaltung. 

102 Dieser Befund Bachlers, Art 6 MRK und die öffentliche mündliche Verhandlung im Beru
fungsverfahren (Teil I), ÖJZ 1993, 537 (540), trifft offenbar nach wie vor zu; optimistischer 
in dieser Hinsicht für das Verfahren vor den UFS Tfc1I1ke, Der Erörterungstennin und die 
mündliche Verhandlung, in Holoubek/Lang (Hrsg), Das Verfahren vor dem Unabhängigen 
Finanzsenat (2003) 283 (300). 
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hörde die Verwaltungsakten nicht vorlegt, aufgrund der Behauptungen des 
Beschwerdeführers erkennen kann. I03 Diese Säumnisfolge kann das Gericht 
freilich nicht davon entbinden, auch alle anderen Parteien, insbesondere jene, 
für die der Beschwerdeerfolg rechtlich nachteilig wäre, anzuhören 104 und die 
materielle Wahrheit zu ermitteln, auf deren Grundlage es dann ja zu entschei
den hat. Ausgehend von der grundsätzlichen Gleichheit der Parteien kann es 
ferner - anders als im Verfahren vor dem UFSI05 - nicht nur dem Rechts
unterworfenen zustehen, eine mündliche Verhandlung zu beantragen; ein sol
ches Antragsrecht müsste vielmehr auch der belangten Behörde eingeräumt 
werden. In einem Punkt wird man die Parteien freilich zwangsläufig ungleich 
behandeln müssen: Das letzte WOli kann in der mündlichen Verhandlung im
mer nur einer haben. Man wird es dem "Schwächeren" geben, also dem Be
schwerdeführer, nicht der belangten Behörde oder sonstigen Parteien. 

VII. Schluss 
Die im Entwurf vorgeschlagene Einrichtung einer zweistufigen Verwaltungs
gerichtsbarkeit wirft eine Reihe von Strukturproblemen auf, die uns in ihrer 
ganzen Breite und Tragweite wohl erst nach und nach dämmern. Die Frage 
der Parteistellung ist nur ein Problem von vielen; doch es mündet wie die 
meisten anderen Probleme letztlich in eine Frage: Sollen die neu zu schaffen
den Verwaltungsgerichte mehr Verwaltung oder sollen sie mehr Gerichte 
sein? Diese Frage trifft zugleich ins Zentrum des geltenden östelTeichischen 
Rechtsschutzsystems, das einerseits geprägt ist von einer justizfcirrnigen Ver
waltung und andererseits von einer sehr spezifischen, fein austarierten Ver
waltungsgerichtsbarkeit. Dieses Konzept zu öffnen und zu ergänzen wird 
nicht ohne Brüche möglich sein. Die dadurch entstehenden Probleme sind 
überwindbar, doch will ihre Lösung gründlich überlegt sein. Denn wie über
all steckt auch hier der Teufel im Detail. 

Ilil Vgl ~ 38 Abs 2 VwGG. S 20 Abs 2 VfGG. 
104 Dementsprechend bestimmen ~ 38 Abs 2 VwGG und ~ 20 Abs 2 VfGG auch nur. dass der 

VwGH bzw VfGH liufgrund der Behauptungen des Beschwerdeführers erkennen "kann". 
wenn die Behörde die Verwaltlll1gsakten nicht vorlegt; dass die Gerichtshöfe an die Be
hauptungen des Beschwerdeführers gebunden sind, ordnen diese Vorschriften also gerade 
nicht an< Anders wohl Köh!er, Die Säumnisbeschwerde, in l!o!oubeklLong (Hrsg), Das 
vcrwaltungsgcrichtlichc Verfahren in Stellersachen (1999) 77 (104 f1), der dafür plädiert, 
§ 38 i\bs 2 VwGG im SäuI11nisbeschwerdeverfahren nicht anzuwenden. weil die Rechte 
jener Parteien. deren Interessen durch den Beschwerdeerfolg nachteilig beliihl1 werden 
können, sonst letztlich zur Disposition der Verwaltungsbehörde stünden< 

10; S ~ 284 Abs I BAO und dazu Tanzer, inl!o!oubek/Lang (FN 97) 185< 
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